
das kann ich beim besten Willen von hier oben nicht einschätzen. 
Ich bitte die Schriftführer nach vorn. -

Wir kommen erneut zur Abstimmung. Ich bitte darum, jetzt or
dentlich zuzuhören: Die Fraktion Bündnis 90/Grüne stellt fol
genden Abänderungsantrag:

„Der letzte Absatz möge lauten:
’Die Volkskammer sieht seine Unfähigkeit in diesem Be
reich als erwiesen an und beruft ihn ab.’“

Wer diesem Abänderungsantrag zustimmt, den bitte ich um 
sein Handzeichen. - Ich bitte die Schriftführer, auszuzählen. - 
Die Gegenprobe, bitte. - Kann ich von den Schriftführern ein Si
gnal bekommen, ob wir mit der Abstimmung fortfahren können? 
- Stimmenthaltungen? - Danke schön. Ich bitte, mir dann das Er
gebnis zuzustellen.

Meine Damen und Herren! Ich darf Ihnen das Abstimmungs
ergebnis mitteilen: Für den Abänderungsantrag haben 183 Ab
geordnete gestimmt, dagegen 85, Enthaltungen 40.

Damit heißt der Text, ich trage das noch einmal vor, der letzte 
Absatz:

„Die Volkskammer sieht seine Unfähigkeit in diesem Be
reich als erwiesen an und bittet den Ministerpräsidenten“

Entschuldigung! Wir wollen Ruhe bewahren bei aller Brisanz:

„Die Volkskammer sieht seine Unfähigkeit in diesem Be
reich als erwiesen an und beruft ihn ab.“

(Vereinzelt Beifall und Bravorufe. Unruhe auf der 
Zuschauertribüne.)

Ich hatte vorhin eindeutig gesagt, daß ich bitte, jegliche Mei
nungsäußerungen auf der Tribüne zu unterlassen. Wenn das 
nicht unterbleibt, dann sehe ich mich gezwungen, Schritte ein
zuleiten.

(Unverständlicher Zuruf von CDU/DA und Unruhe im Saal)

Wir haben über einen zweiten Geschäftsordnungsantrag ab
zustimmen. Wer dafür ist, daß über diesen Antrag in geheimer 
Wahl abgestimmt wird, den bitte ich um das Handzeichen. - Dan
keschön. Die Gegenprobe bitte. - Danke. Das ist eindeutig. Die 
Mehrheit hat sich so entschieden. Der Vollständigkeit halber fra
ge ich noch: Stimmenthaltungen? - Bei wenigen Stimmenthal
tungen ist mit großer Mehrheit dafür entschieden worden, daß 
über den Antrag in geheimer Wahl abgestimmt wird.

Die Volkskammerverwaltung ist bereits gebeten worden, die 
dafür notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Wir schlagen vor, 
diesen Tagesordnungspunkt an dieser Stelle zu verlassen und 
auf Grund dessen, daß wir noch eine lange Liste an Tagesord
nungspunkten vorliegen haben, den nächsten Tagesordnungs
punkt zu behandeln. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 7:

Antrag der Fraktionen der SPD, CDU/DA und PDS 
Gesetz über Gruppenbetriebe in der Landwirtschaft 
(1. Lesung)
(Drucksache Nr. 229)

Ich bitte den Vertreter der Fraktion der SPD, Abgeordneten 
Backhaus, das Wort zur Begründung zu nehmen.

B a c k h a u s  f ü r  die Fraktionen CDU/DA, SPD, PDS:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
spreche hier nicht im Namen der Sozialdemokraten, sondern ich 
spreche hier im Aufträge der drei Fraktionen CDU/DA, SPD und 
PDS, weil wir es sehr wichtig erachten, zu diesem Thema Land
wirtschaft, das uns ja auch mehrfach in unserer Kammer und in 
diesem Hohen Haus hier verfolgt hat, hier noch eine Initiative zu 
starten, die unseren Bauern eine weitere Alternative zur Verfü
gung stellt; denn wir sehen uns verpflichtet, die Kolleginnen und

Kollegen in den landwirtschaftlichen Betrieben beim Übergang 
in die Marktwirtschaft zu unterstützen.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:

Ich bitte um ein bißchen mehr Ruhe und Entscheidung, ob 
man drinnen oder draußen bleiben will. Wenn man es unbedingt 
nötig hat, rauszugehen, dann bitte ich, dadurch die Verhandlung 
nicht zu stören. Bitteschön.

Backhaus für die Fraktion CDU/DA, SPD, PDS:

In diesem besonderen Maße gilt es, den strukturellen Anpas
sungsprozeß in besonderem Maße für unsere LPG und VEG, die 
eine schwere Zeit durchmachen, zu unterstützen, und dieser In
itiative gilt dieses Gesetz.

Worin sehen wir insgesamt, diese drei Fraktionen, die dieses 
Gesetz tragen, die hauptsächlichen Ursachen für den strukturel
len Anpassungsprozeß und die Probleme dabei?

Erstens: Die zu hohen Produktionskosten.

Zweitens: Derzeit schwache Nachfrage nach Agrarprodukten, 
die zusätzlich mit frühkapitalistischen Methoden ausgenutzt 
wird und auch den EG-Markt mittlerweile gefährden.

Drittens: Zum Teil gravierende Fehlinvestitionen als Altlas 
der Vergangenheit.

Viertens: Kapitalmangel für anstehende Investitionen und

fünftens: Mangelnde Angepaßtheit der Rechts- und Betriebs
formen in der Landwirtschaft.

Wir haben in diesem Hohen Haus im Juni das Landwirt
schaftsanpassungsgesetz, das die wesentlichen Elemente des 
Übergangs der LPG in Nachfolgebetriebe regelt, vorgelegt und 
gemeinsam mehrheitlich hier in diesem Hohen Haus verab
schiedet. Dabei hatten wir damals davon gesprochen, daß wir 
uns für eine vielseitig strukturierte Landwirtschaft ausspre
chen. Dieses Landwirtschaftsanpassungsgesetz gibt dafür auch 
heute noch die rechtlichen Möglichkeiten insofern, daß wir ein
mal die eingetragene Genossenschaft dargestellt haben als auch 
den einzelbäuerlichen Betrieb, von welchen beiden Formen wir 
damals gedacht haben, daß es die Alternativen für unsere Land
wirtschaft sein werden.

In den Diskussionen im Agrarausschuß haben wir über den 
zweckmäßigsten Weg der Strukturanpassung in der Landwirt
schaft häufig und immer wieder diskutiert und sind zu der Er
kenntnis gekommen, daß offensichtlich den Wünschen unsere 
Bauern mit diesen gesetzlichen Grundlagen zur Zeit noch nicht ' 
Genüge getan wird. Der einzelbäuerliche Familienbetrieb ist 
zwar nach wie vor von dem agrarpolitischen Leitbild der Euro
päischen Gemeinschaft geprägt; trotzdem ist es zur Zeit bei un
seren Bauern noch nicht so gefragt, daß wir Abgeordneten es im 
Hinblick auf die Bonner Wunschvorstellung dabei bewenden las
sen können. Ich persönlich bin davon überzeugt, daß wir in den 
nächsten fünf Jahren nur sehr wenige von diesen einzelbäuerli
chen Wirtschaften haben werden. Ein Beweis dafür ist unter ande
rem auch, daß Untersuchungen in 70 Kreisen ganz eindeutig ausge
macht haben, daß 140 einzelbäuerliche Betriebe entstehen werden.

Die eingetragene Genossenschaft ist gegenwärtig bei den 
LPG-Mitgliedern diejenige Rechtsform, die am meisten Anklang 
findet. Es scheint, daß der Übergang auch dank des Anpassungs
gesetzes relativ problemlos zu bewerkstelligen ist - zumindest 
juristisch betrachtet -, wenngleich im Einigungsvertrag die Ge
werbesteuer und die Vermögenssteuern für zwei Jahre ausge
setzt werden, können wir heute noch nicht sagen, ob diese Aus
nahmeregelung von Bestand sein wird.

Weiterhin ist ungewiß, in welcher Art und Weise die eingetra
genen Genossenschaften Zugang zum einzelbetrieblichen Inve
stitionsförderungsprogramm in der Europäischen Gemein
schaft haben werden.
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